
II-217 der Beilagen zu den stenographL'..Q1~I.l~XQ~ok;~~l1en des Na tion~ll'c;._tes 
IX.Gesetzge bul'1SSpe r:il.Ode 

222jA.B. 
·ZU 295/J 

,i. n fra Ge b e a n t war tun tL.. 

des Bundesministers für Handel uni Wiederaufbau. Dr. :s 0 c k 

auf die Anfrage d,r Abgeordneten Dr. H ase ·lw a TI t e r und Genossen, 

betroffend diewasserrechtli.c'hen Be~~ llieungen :mr Entnahme von Kies und 

Schotter aus dem östert-eichischen Teil des 13odensees. 

--e-.-
Zu Fragl'J 1:. 

> '.,) 

:@D.~S13undesministerium fÜ:J::. H~Yl<i~l und Wiederaui'bau hatim~ereich. seiner 

Zuständigke: t für die wasserbautE:1chnJschenA,rigelegenhei t.en (ter Grenzeewässer 

b.ereits vor)?-!lg~rer:Z~;it.Jnte:r.s}.lChu,ngen"vep'anlasst, ~um,fes.\;z.us·:te;LJ~n, in­

wiewei.t 'im, österl"eichisclleri'eL·l de.s 130densees .ohne ,Gefährdung des·,Vfe.r$ 

Kies und Sand entnommen werde~n k;nn,e •. Er~:d~ wenn das .:E;:1"gepnif! d;iesererdbau~ 

mechanischen lmd hydraulischen Untersuchungen vorliegt, wird entschieden 

werden könn~m, ob die verfugbare Menge so gross ist, dass auf Jahre hinaus 
,. ',~ " . 

die Entnahme von Kies und Sand nach einem langfristigen Rahlnenplan gesichert 

werden kann. 

An den 11'1 ussmündungen in den Bodensee wird die Entnah.me solchen Materia­

lesnach Hassgabe des von den Flüssen im See abgelagerten Ges<hiebes voraus­

sichtlich noch ~inige Zeit rnoglich seineFii.r diese Bereiche kann man aber 

keinen festen Rahmenplan erstellen, da der Geschiebenachschub mit Rücksicht 

~ auf die fortschrei tende Bnergieverbauung dür Flüsse und auf d~ie Geschiebe­

entna1imen im OberlaUf ständig abnimmt und nicht verlässlich abgeschätzt 

werden kann. 

Da die Bewilligung zur Entnahme von Kies und Sand aus dem Bodensee im 

wasserrechtlichen Verfahren erteil t wird, l'1elche8 nicht in den Z1.lst."indi€;'kei ts­

bereich des 13undesninisteriums für Handel und Wipderat~fbau fällt, kann keine 

besondere Veranlassung im Sinne der .Anfragegetroffen we.,den. 

Zu F~e 2: 

Da die Erteilung von wasserrechtlichen Bewi~ligungen, wie schon unter 1) 

aU':!geführt, nicht in den ZuständlGkeitslereich des Bundesrninisteriums für 

Ha.ndel und Wiederaufbau fällt, können keine Vorkehrungen im Sinne dep Anfrage 

getroffen y,erden. 
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292!A.B. 

zu 295/t 
Zu Frage 3: 

- 2 -

Die Ausfuhr von Kies- und Schottermaterial ist 'keinen Beschränkungen 

unterworfen. In den nach 1945 mit der Schweiz getroffenen Vereinbarungen 

sind mit Rücksicht darauf, dass die angeführten Materialien Freiwaren 

'im Sinne der Aussenhandelsgesetzgebung sind, auch keine Ausfuhrkontingente 

festgelegt worden. So enthalten die letzten diesbezüglichen den Handelsver ... 

trägen angeschlossenen Warenlisten nur d.ie die österreichische Einfuhr aus 

der Schweiz betreffenden Positionen. 

Eine Ausfuhrbeschränkung für die genannten Waren würde vorerst eine 

Novellierung des ARG bedingen, der jedoch Art.ll der EPTA=Konvention bzw. 

des OEeD-Konvention entgegenstehen würde q 

Daher war es nur möglich, dem Land Vorarlbe'rg zu empfehlen, dass ge­

legentlich der Erteilung von Bewilligungen fUr Baggerungen im Bodensee 

der inländische Kiesbedarf bc"rücksich tigt werden soll te. 

-.-.-.-.-.-.-
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